
  

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und 
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

Eine nachhaltige Investi-
tion ist eine Investition 
in eine Wirtschaftstätig-
keit, die zur Erreichung 
eines Umweltziels oder 
sozialen Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass diese 
Investition keine Um-
weltziele oder sozialen 
Ziele erheblich beein-
trächtigt und die Unter-
nehmen, in die investiert 
wird, Verfahrensweisen 
einer guten Unterneh-
mensführung anwenden. 
 
Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-sys-
tem, das in der Verord-
nung 
(EU) 2020/852 festgelegt 
ist und ein Verzeichnis 
von ökologisch nachhal-
tigen Wirtschaftstätig-
keiten enthält. In dieser 
Verordnung ist kein Ver-
zeichnis der sozial nach-
haltigen Wirtschaftstä-
tigkeiten festgelegt. 
Nachhaltige Investitio-
nen mit einem Umwelt-
ziel könnten taxonomie-
konform sein oder nicht. 

 Name des Produkts:  
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF 

Unternehmenskennung:  
529900GFNNJ8CI4K9B60 

 
Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 
 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 Ja  Nein  
 

- Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit einem 
Umweltziel getätigt: ___%  

- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 
der EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 
der EU-Taxonomie nicht als ökolo-
gisch nachhaltig einzustufen sind 

- Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl 
keine nachhaltigen Investitionen an-
gestrebt werden, enthält es einen 
Mindestanteil von ___% an nachhalti-
gen Investitionen 

- mit einem Umweltziel in Wirt-
schaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind  

- mit einem Umweltziel in Wirt-
schaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökolo-
gisch nachhaltig einzustufen sind  

- mit einem sozialen Ziel  

- Es wird damit ein Mindestanteil an nach-
haltigen Investitionen mit einem sozialen 
Ziel getätigt: ___%  

 

- Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt  

 

 
 
 
 
 
 
Mit Nachhaltigkeitsindi-
katoren wird gemessen, 
inwieweit die mit dem Fi-
nanzprodukt beworbe-
nen ökologischen oder 
sozialen Merkmale er-
reicht werden. 

 
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben?  

 
Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er den DAX® 50 ESG+ Net Return 
EUR (Net-Performance-Index) (der "Index") nachbildet. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder 
soziale Merkmale, unter anderem durch die Integration des Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings 
("ESG") des ESG-Bereichs des Datenanbieters International Shareholder Services Inc. („ISS-ESG“). Der 
DAX® 50 ESG+ Net Return EUR bildet die Wertentwicklung der 50 Unternehmen mit dem höchsten 
ESG-Ranking, die aus den 75 größten Unternehmen nach Streubesitz-Marktkapitalisierung des HDAX®-
Index ausgewählt wurden, unter Verwendung von ESG-Ausschlussfiltern und Bewertungsmethoden 
aus dem ESG-Bereich des ISS-ESG sowie Berücksichtigung der Ausschlüsse, die in der jeweils geltenden 
Fassung des Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a) bis g) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der 
Kommission vom 17. Juli 2020 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf Mindeststandards für EU-Referenzwerte für den 
klimabedingten Wandel und für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte („Delegierte Verordnung (EU) 
2020/1818“) genannt sind. 
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• Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 

herangezogen? 

 

Ein Standardsatz von Indikatoren für übergreifende ESG-Themen wird auf alle Unternehmen 
angewandt (z.B. Energiemanagement, Klimastrategie, Chancengleichheit, 
Mitarbeiterangelegenheiten, Unternehmensethik, Corporate Governance usw.). Zusätzlich wird eine 
überwiegende Anzahl von branchenspezifischen Indikatoren zur Bewertung der wesentlichen 
branchenspezifischen ESG-Themen herangezogen (z.B. für die Automobilbranche: Strategie bezüglich 
neuer Mobilitätskonzepte, CO2-Emissionen, alternative Antriebe und Kraftstoffe, usw.), um auf 
Branchenebene die besten Praktiken von den schlechtesten Praktiken zu unterscheiden.  

Differenzierte Gewichtungsszenarien, bei denen für jede Branche vier bis fünf Schlüsselthemen 
identifiziert werden, die mehr als 50 Prozent des Gesamtgewichts in der Unternehmensbewertung 
ausmachen, sollen sicherstellen, dass die für eine bestimmte Branche wichtigsten 
Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt werden. 

Das Ergebnis dieser Unternehmensanalyse mündet in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating, das 
aus einem mehrstufigen Bewertungssystem von A+ bis D- besteht. Unternehmen mit dem 
schlechtesten ESG-Rating von D- werden ausgeschlossen. 

Die Daten für die ESG-Unternehmensratings werden zum Beispiel aus öffentlich zugänglichen 
Informationen bezogen, wie unternehmenseigene Offenlegungs- und Berichtsunterlagen, öffentliche 
Publikationen, staatliche und internationale Institutionen, anerkannte internationale oder lokale 
Nichtregierungsorganisationen. 

• Normenbasiertes Screening: Die Unternehmen werden auf ihre Einhaltung der internationalen 
Normen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsverhältnisse, Umweltschutz und 
Korruptionsbekämpfung geprüft, die im Rahmen des Global Compact der Vereinten Nationen und der 
OECD-Leitsätze festgelegt wurden. Unternehmen, die als „rot“ eingestuft werden, sind 
ausgeschlossen. Die ISS-ESG stuft Unternehmen als „rot“ ein, wenn sie etablierte Normen nicht 
einhalten und Probleme nicht angegangen werden. 

• Umstrittene Waffen: Unternehmen dürfen nicht an Aktivitäten im Bereich umstrittener Waffen 

beteiligt sein, wie von der ISS-ESG festgestellt. Folgende Waffen gelten als umstritten: 

Antipersonenminen, biologische Waffen, chemische Waffen, Streumunition, Programme für 

angereichertes Uran, weiße Phosphorwaffen und Kernwaffen (einschließlich dem 

Atomwaffensperrvertrag unterliegende Waffen). Mit der ISS-ESG-Recherche zu umstrittenen Waffen 

sollen alle Unternehmen in einer Unternehmensstruktur ermittelt werden, die die Kontrolle über die 

betreffenden Geschäftsaktivitäten haben, d. h. alle unmittelbaren Muttergesellschaften bis hin zur 

obersten Muttergesellschaft. Die als „rot“ gekennzeichneten Unternehmen sind ausgeschlossen.  

Es werden zusätzliche Ausschlusskriterien angewandt, um Unternehmen, die in den Bereichen 
Tabakwaren, thermische Kohle, Ausbau des thermischen Kohlebergbaus, thermische 
Kohleverstromung sowie deren Ausbau, fossile Brennstoffe, Ölsand, arktische Öl- und Gasexploration, 
hydraulisches Fracking, Kernenergiedienstleistungen, Produktion von Kernkraftwerken, Kernenergie – 
Uran, zivile Waffen und militärische Ausrüstung tätig sind, zu überprüfen. 

Detaillierte Informationen zu den Aussschlusskriterien finden Sie unter "Beschreibung des zugrunde 
liegenden Index des Teilfonds" im Besonderen Teil des Teilfonds im Prospekt. 

  

• Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 

Zielen bei? 

   

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen bestehen darin, in Unternehmen zu investieren, die die zwei 

nachfolgenden Kriterien zu erfüllen versuchen:  

 

1) die besten Umwelt- und Sozialpraktiken befolgen; und  

 

2) die Herstellung von Produkten oder die Erbringung von Dienstleistungen zu vermeiden, die der 

Umwelt und der Gesellschaft schaden. 



 

Damit davon ausgegangen werden kann, dass das Unternehmen, in das investiert wird, zu dem oben 

genannten Ziel beiträgt, muss es in seinem Wirtschaftszweig bei mindestens einem der wesentlichen 

Umwelt- oder Sozialfaktoren zu den "Best Performern" gehören.  

 

Die Definition des Begriffs "Best Performer" basiert auf der Amundi-eigenen ESG-Methode, die darauf 

abzielt, die ESG-Leistung eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als "Best 

Performer" eingestuft zu werden, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines 

Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder Sozialfaktor die drei besten Bewertungen 

(A, B oder C, auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche Umwelt- und Sozialfaktoren 

werden auf Branchenebene ermittelt. Die Identifizierung der wesentlichen Faktoren basiert auf dem 

Amundi ESG-Analyserahmen, der außerfinanzielle Daten und qualitative Analysen der damit 

verbundenen Branchen- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich 

identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den 

Energiesektor beispielsweise sind folgende Faktoren wesentlich: Emissionen und Energie, biologische 

Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und 

Menschenrechte. Einen vollständigen Überblick über die Sektoren und Faktoren finden Sie im Amundi 

ESG Regulatory Statement, das unter www.amundi.lu verfügbar ist.  

 

 Um zur Erreichung der oben genannten Ziele beizutragen, sollte das Unternehmen, in das investiert 

wird, nicht in nennenswertem Umfang an Aktivitäten beteiligt sein (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, 

Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von 

Einwegplastik), die mit diesen Kriterien nicht vereinbar sind.  Der nachhaltige Charakter einer Investition 

wird auf der Ebene des investierten Unternehmens bewertet.  Durch die Anwendung der oben 

beschriebenen Amundi-Definition für nachhaltiges Investieren auf die Indexbestandteile dieses passiv 

verwalteten ETF-Produkts hat Amundi festgestellt, dass dieses Produkt den auf Seite 1 oben genannten 

Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen aufweist. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Amundi-Definition 

für nachhaltige Anlagen nicht auf der Ebene der Indexmethodik umgesetzt wird. 

  

• Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich 

geschadet? 

 

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investments nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen führen ("Do 

no significant harm" - "DNSH"), wendet Amundi zwei Filter an:  

 

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die 

wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts) wie in Anhang 1, Tabelle 1 der 

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2022/1288 DER KOMMISSION vom 6. April 2022 ("RTS") beschrieben, 

für die robuste Daten zur Verfügung stehen (z.B. die Treibhausgasintensität von Unternehmen, in die 

investiert wird), durch eine Kombination von Indikatoren (z.B. Kohlenstoffintensität) und spezifischen 

Schwellenwerten oder Regeln (z.B. dass die Kohlenstoffintensität des Unternehmens, in das investiert 

wird, nicht zum letzten Dezil des Sektors gehört). Amundi berücksichtigt bereits bestimmte wichtige 

nachteilige Auswirkungen (Principal Adverse Impacts) im Rahmen seiner Ausschlusspolitik als Teil der 

verantwortungsvollen Anlagepolitik von Amundi. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben 

genannten Filter gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für kontroverse Waffen, 

Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Initiative der Vereinten Nationen für 

nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung), Kohle und Tabak. 

 

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die vom ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi 

einen zweiten Filter definiert, der die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich 

zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht 

schlechter abschneidet, was einem Umwelt- oder Sozial-Score von E oder höher unter Verwendung 

des ESG-Ratings von Amundi entspricht. 

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es sich 

um die bedeutendsten 

nachteiligen Auswirkun-

gen von Investitionsent-

scheidungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren in 

den Bereichen Umwelt, 

Soziales und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Kor-

ruption und Beste-

chung. 
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-  Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren be-

rücksichtigt?  

 

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen wurden berücksichtigt, wie im ersten DNSH-Filter 

oben beschrieben: 

 

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wich-

tigsten negativen Auswirkungen, wie in Anhang 1, Tabelle 1 der RTS beschrieben, wenn durch die 

Kombination der folgenden Indikatoren und spezifischer Schwellenwerte oder Regeln zuverlässige 

Daten verfügbar sind: 

• CO2-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen in ihrem Sektor nicht zum letzten Dezil 

gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und 

• Vielfalt im Verwaltungsrat; die im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letz-

ten Dezil gehört, und 

• Frei von Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte befreit sein, und 

• Frei von Kontroversen in Bezug auf die biologische Vielfalt und die Umweltverschmutzung. 

 

Amundi berücksichtigt bereits bestimmte wichtigste nachteilige Auswirkungen (Principal Adverse 

Impacts) im Rahmen seiner Ausschlusspolitik als Teil der verantwortungsvollen Anlagepolitik von 

Amundi. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Filter gelten, decken die folgen-

den Themen ab: Ausschlüsse für kontroverse Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global 

Compact, Kohle und Tabak. 

  
-  Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Un-

ternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschen-

rechte in Einklang? Nähere Angaben:  

 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte sind in die ESG-Bewertungsmethodik von Amundi integriert. Das Amundi-eigene 

ESG-Rating-Tool bewertet Emittenten anhand der verfügbaren Daten unserer Datenlieferanten. 

Das Modell verfügt zum Beispiel über ein spezielles Kriterium namens Community Involvement & 

Human Rights („Gesellschaftliches Engagement und Menschenrechte“), das auf alle Branchen an-

gewandt wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortli-

che Liefer-ketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen. Außerdem führen wir mindestens 

vierteljährlich ein Kontroversenmonitoring durch, das auch Emittenten umfasst, bei denen Men-

schenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Wenn Kontroversen auftreten, bewerten die Analys-

ten die Situation und bewerten die Kontroverse mit einer Punktzahl (unter Verwendung unserer 

eigenen Bewertungsmethodik) und bestimmen die beste Vorgehensweise. Die Bewertungen der 

Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu ver-

folgen. 

 
  In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ fest-

gelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht er-
heblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen 
dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil 
dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Krite-
rien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 

  



  Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

   

Ja, Amundi berücksichtigt alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Prin-

cipal Adverse Impacts) gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der RTS, welche auf die Strategie des Teil-

fonds anwendbar sind, und stützt sich auf eine Kombination von Ausschlussverfahren (normativ 

und sektorbezogen), Integration des ESG-Ratings in den Anlageprozess und Engagement und Um-

gang mit Stimmrechtausübung: 

 

- Ausschluss: Amundi hat normative, tätigkeitsbasierte und sektorbasierte Ausschlussregeln defi-

niert, die einige der in der Offenlegungsverordnung aufgeführten wesentlichen negativen Nachhal-

tigkeitsindikatoren abdecken. 

 

- - Integration von ESG-Faktoren: Amundi hat Mindeststandards für die Integration von ESG-Faktoren 

festgelegt, die standardmäßig auf seine aktiv verwalteten offenen Fonds angewendet werden (Aus-

schluss von Emittenten mit G-Rating und besserer gewichteter durchschnittlicher ESG-Score als die 

geltende Benchmark). Die 38 Kriterien, die im Amundi ESG-Rating-Ansatz verwendet werden, wur-

den ebenfalls so konzipiert, dass sie die wichtigsten Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren 

berücksichtigen, ebenso wie die Qualität der getroffenen Maßnahmen. 
 

- Engagement: Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, 

die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das 

Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu 

zu bringen, die Art und Weise zu verbessern, in der er die ökologische und soziale Dimension inte-

griert, einen Emittenten dazu zu bringen, seine Auswirkungen auf Umwelt-, Soziale und Menschen-

rechts- oder andere Nachhaltigkeitsaspekte zu verbessern, die für die Gesellschaft und die Welt-

wirtschaft von Bedeutung sind. 

 

- Abstimmung: Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller 

langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-

Themen. Weitere Informationen finden Sie in der Stimmrechtspolitik von Amundi.  

 

- Überwachung von Kontroversen: Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwi-

ckelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad sys-

tematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung 

jeder schwerwiegenden Kontroverse unter der Leitung von ESG-Analysten und die regelmäßige 

Überprüfung ihrer Entwicklung ergänzt. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi. 

 

Informationen darüber, wie die obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Aus-

wirkungen verwendet werden, finden Sie im Amundi ESG Regulatory Statement, das unter 

www.amundi.lu verfügbar ist. 

 

Nein  

 

   
Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  
 

Ziel der Anlagepolitik ist es, den DAX® 50 ESG+ Net Return EUR (Net-Performance-Index) abzubilden 

und den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des DAX® 50 ESG+ 

Net Return EUR (Net-Performance-Index) anknüpft. Der Teilfonds verfolgt eine passive Anlagestrate-

gie. 

  

• Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investiti-

onen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

 

 

 

X 
 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz be-
rücksichtigt werden. 
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 Bei dem Teilfonds handelt sich um einen passiv verwalteten ETF. Seine Anlagestrategie besteht darin, 

den DAX® 50 ESG+ Net Return EUR (Net-Performance-Index) nachzubilden und gleichzeitig den 

damit verbundenen Tracking Error zu minimieren. Dabei kommen nur Unternehmen in Frage, die kon-

form sind mit (i) den ESG-Ausschlussfilter und Bewertungs-Methodik des ESG-Bereichs des Datenanbie-

ters ISS ESG und (ii) den Ausschlüssen, die in der jeweils geltenden Fassung des Artikel 12 Absatz 1 Buch-

staben a) bis g) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818, genannt sind. Es gelten folgende 

Bewertungs-Methoden und Ausschlusskriterien für die Unternehmen: 

• ESG Ratings: Unternehmen mit dem schlechtesten ESG-Rating von D- werden ausgeschlossen. 

• Normenbasiertes Screening: Die Unternehmen werden auf ihre Einhaltung der internationalen 

Normen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsverhältnisse, Umweltschutz und 

Korruptionsbekämpfung geprüft, die im Rahmen des Global Compact der Vereinten Nationen und der 

OECD-Leitsätze festgelegt wurden. Unternehmen, die als „rot“ eingestuft werden, sind ausgeschlossen. 

Die ISS-ESG stuft Unternehmen als „rot“ ein, wenn sie etablierte Normen nicht einhalten und Probleme 

nicht angegangen werden. 

• Umstrittene Waffen: Unternehmen dürfen nicht an Aktivitäten im Bereich umstrittener Waffen 

beteiligt sein, wie von der ISS-ESG festgestellt. Folgende Waffen gelten als umstritten: 

Antipersonenminen, biologische Waffen, chemische Waffen, Streumunition, Programme für 

angereichertes Uran, weiße Phosphorwaffen und Atomwaffen (einschließlich dem 

Atomwaffensperrvertrag unterliegende Waffen). Mit der ISS-ESG-Recherche zu umstrittenen Waffen 

sollen alle Unternehmen in einer Unternehmensstruktur ermittelt werden, die die Kontrolle über die 

betreffenden Geschäftsaktivitäten haben, d. h. alle unmittelbaren Muttergesellschaften bis hin zur 

obersten Muttergesellschaft. Die als „rot“ gekennzeichneten Unternehmen sind ausgeschlossen. 

• Geschäftsaktivitäten: Unternehmen, die bestimmte Kriterien bezogen auf Tabakwaren, thermische 
Kohle, Ausbau des thermischen Kohlebergbaus, thermische Kohleverstromung sowie deren Ausbau, 
fossile Brennstoffe, Ölsand, arktische Öl- und Gasexploration, hydraulisches Fracking, 
Kernenergiedienstleistungen, Produktion von Atomstrom, Kernenergie – Uran, zivile Schusswaffen und 
militärische Ausrüstung nicht erfüllen, werden ausgeschlossen. Es werden Unternehmen 
ausgeschlossen, die laut ISS-ESG: 

Tabakwaren: 
- mehr als 0% der Einnahmen aus der Produktion von Tabakwaren erzielen. 
- mehr als 5% Einnahmen aus dem Groß- oder Einzelhandel mit Tabakwaren erzielen. 
- mehr als 5% Einnahmen aus Dienstleistungen im Zusammenhang mit Tabakerzeugnissen erzielen. 

Thermische Kohle: 
- mehr als 1 % ihrer Einnahmen aus der Kohleexploration und dem Kohleabbau, der Koksproduktion, 
der Kohleverflüssigung, der Kohlevergasung (Synthesegas für die thermische Nutzung) und der Ver-
marktung von Kohle erzielen. 

Ausbau des thermischen Kohlebergbaus:  
- Beteiligungen an der Erschließung, dem Betrieb oder der Planung von Kohlebergwerken für Kraft-
werkskohle haben. 

Thermische Kohleverstromung:  
- mehr als 5 % der Einnahmen aus der Stromerzeugung aus Kohle haben. Die für den maximalen Pro-
zentsatz der Einnahmen verwendeten Werte basieren auf den besten verfügbaren Daten zu denen 
gemeldete Einnahmen, gemeldete prozentuale Anteile an den Einnahmen oder geschätzte Einnahmen 
auf der Grundlage verfügbarer Informationen gehören können. 

Ausbau der thermischen Kohleverstromung:  
- Beteiligungen am Ausbau von Kohlekraftwerken oder entsprechende Pläne haben. 

Fossile Brennstoffe: 
- mehr als 10% ihrer Einnahmen aus der Gewinnung von Öl (einschließlich Rohöl, Kondensat, Schieferöl, 
Bitumen, synthetisches Rohöl aus Öl-/Teersanden und Schweröle), der Raffination von Öl (einschließ-
lich Flüssiggas, Naphtha, Benzin, Kerosin, Diesel, Heizöl und andere brennbare Ölprodukte) und dem 
Vertrieb fossiler Brennstoffe erzielen. 

- mehr als 50% ihrer Einnahmen aus der Gewinnung von Erdgas (einschließlich Methan aus Kohleflö-
zen/-lagern), der Erdgasverarbeitung und der Gasverflüssigung sowie dem Vertrieb fossiler Brennstoffe 
erzielen. 



- mehr als 50% ihrer Einnahmen aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr 
als 100 g CO2 e/kWh (Kohle, Öl, Erdgas und Biomasse) erzielen. 

Ölsand: 
- mehr als 5% der Einnahmen aus der Gewinnung und Verarbeitung von Ölsand im letzten Geschäfts-
jahreszeitraum erzielt haben. 

Arktische Öl- und Gasexploration:  
- mehr als 5% der Einnahmen aus der Förderung von Öl und Gas durch arktische Bohrungen im letzten 
Geschäftsjahreszeitraum erzielt haben. 

Hydraulisches Fracking:  
- mehr als 5% Einnahmen aus Hydraulischem Fracking im letzten Geschäftsjahr erzielt haben. 

Kernenergiedienstleistungen: 
- mehr als 1% Einnahmen aus der Erbringung von Dienstleistungen für die Kernkraftindustrie, ein-
schließlich der Lieferung von Schlüsselkomponenten, technischer Unterstützung, Wartung und Entsor-
gung von Nuklearabfällen erzielen. 

Produktion von Atomstrom: 
- mehr als 1% der Einnahmen aus der Erzeugung von Strom aus Kernspaltung erzielen. 

Kernenergie - Uran: 
- mehr als 1% der Einnahmen aus der Beteiligung an der Exploration, Gewinnung und Verarbeitung von 
Uran erzielen. 

Zivile Schusswaffen: 
- mehr als 0% Einnahmen aus der Herstellung von zivilen Schusswaffen und/oder der Erbringung damit 
verbundener Dienstleistungen erzielen. 
- mehr als 5% Einnahmen aus dem Vertrieb von zivilen Feuerwaffen erzielen. 

Militärische Ausrüstung: 
- mehr als 5% der Einnahmen aus der Beteiligung an der Produktion von Rüstungsgütern und/oder der 
Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen erzielen. 
- mehr als 10% der Einnahmen aus dem Handel mit militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen er-
zielen. 

Aus den verbleibenden Unternehmen werden dann die 50 Unternehmen mit dem besten ESG Ergebnis 

in den Index aufgenommen. Falls weniger als 50 Unternehmen für die Aufnahme in Frage kommen, wird 

kein zusätzliches Unternehmen aufgenommen und der Index besteht aus weniger als 50 Unternehmen. 

Falls das ESG Ergebnis für zwei Unternehmen identisch ist, wird das größere Unternehmen in Bezug auf 

die Streubesitz-Marktkapitalisierung ausgewählt. 

Die Produktstrategie stützt sich auch auf eine systematische Ausschlusspolitik (normativ und sektoriell), 

wie in der Amundi-Politik für verantwortungsbewusstes Investieren näher beschrieben. Der Index 

schließt Unternehmen aus, die an Aktivitäten beteiligt sind, die als nicht mit dem Pariser 

Klimaabkommen vereinbar gelten (Kohleförderung, Öl usw.). Diese Ausschlüsse sind in Artikel 12 Absatz 

1 Buchstaben a) bis g) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 beschrieben. Details zu den 

Indexregeln und Auswahlkriterien sind im Verkaufsprospekt beschrieben. Im Verkaufsprospekt ist auch 

die Internetseite des Indexanbieters genannt, wo die Beschreibung der Methode zur Berechnung des 

zugrunde liegenden Indexes zu finden ist. 

  

• Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in Be-

tracht gezogenen Investitionen reduziert?  

 Für den Teilfonds ist kein Mindestsatz festgelegt. 

 

  



  

• Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die in-

vestiert wird, bewertet? 

  

Wir stützen uns auf die ESG-Bewertungsmethodik von Amundi. Das ESG-Rating von Amundi basiert auf 

einem Amundi eigenen ESG-Analyserahmen, der 38 allgemeine und sektorspezifische Kriterien, 

einschließlich Governance-Kriterien, berücksichtigt. Mit dem ESG-Kriterium "G" (Governance) bewerten 

wir die Fähigkeit eines Emittenten, einen effektiven Corporate-Governance-Rahmen sicherzustellen, der 

gewährleistet, dass er seine langfristigen Ziele erreicht (z.B. langfristige Sicherheit für den Wert des 

Emittenten). Folgende Governance-Teilkriterien werden dabei berücksichtigt: Vorstandsstruktur, 

Prüfung und Kontrolle, Vergütung, Aktionärsrechte, Ethik, Steuerpraktiken und ESG-Strategie. Die 

Amundi ESG-Ratingskala umfasst sieben Stufen, die von A bis G reichen, wobei A die beste und G die 

schlechteste Bewertung ist. Unternehmen mit G-Rating sind von unserem Anlageuniversum 

ausgeschlossen. 

 

Jedes Wertpapier eines Unternehmens (Aktien, Anleihen, Single-Name-Derivate, ESG-Aktien- und Ren-

ten-ETFs), das in den Anlageportfolios enthalten ist, wurde anhand eines normativen Screenings anhand 

der Prinzipien des UN Global Compact für den jeweiligen Emittenten auf gute Governance-Praktiken 

geprüft. Die Bewertung wird fortlaufend durchgeführt. Das ESG-Rating-Komitee von Amundi überprüft 

monatlich die Listen der Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen, was zu einer Her-

abstufung des Ratings auf G führt.  

 

Die Amundi Stewardship Politik (Engagement und Abstimmung) in Bezug auf die Unternehmensführung 

ergänzt diesen Ansatz. 

 

 
 
 
 

 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

90 % der Wertpapiere und Instrumente des Teilfonds erfüllen die geförderten ökologischen oder sozialen Merk-
male in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der Indexmethodik. Darüber hinaus verpflichtet 
sich der Teilfonds, einen Mindestanteil von 15 % an nachhaltigen Anlagen zu halten, wie in der 
nachstehenden Tabelle dargestellt. 

  

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur 
Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder 
soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien: 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozi-
alen Zielen. 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologi-
sche oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen.  

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder soziale 

Merkmale

#1A Nachhaltige 
Investitionen

Sonstige Umweltziele

Taxonomie konform

Soziales
#1B Andere ökologische 
oder soziale Merkmale

#2 Andere Investitionen

Min 90% 

Min 15 % 

Min 0 % 

Min 0% 

Min 0% 

 

Max 10% 

 

 

 

 

Taxonomiekonforme Tä-
tigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreundli-
chen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die in-
vestiert wird, wider-
spiegeln 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die um-
weltfreundlichen Inves-
titionen der Unterneh-
men, in die investiert 
wird, aufzeigen,  
z. B. für den Übergang 
zu einer grünen Wirt-
schaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die umwelt-
freundlichen betriebli-
chen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, wider-
spiegeln. 

Die Vermögensalloka-
tion gibt den jeweiligen 
Anteil der Investitionen 
in bestimmte Vermö-
genswerte an. 

Die Verfahrensweisen 
einer guten Unterneh- 
mensführung umfas- 
sen solide Manage- 
mentstrukturen, die 
Beziehungen zu den 
Arbeitnehmern, die 
Vergütung von Mitar-
beitern sowie die Ein-
haltung der Steuervor-
schriften. 



  

• Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen öko-

logischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

Derivate werden nicht eingesetzt, um die vom Teilfonds geförderten ökologischen und sozialen 

Merkmale zu erreichen. 

  In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 
EU-Taxonomie konform?   
 

Der Teilfonds hat derzeit keine Mindestverpflichtung zu nachhaltigen Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie 

ausgerichteten Umweltziel. 

 

• Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas 

und/oder Kernenergie1 investiert? 

☐ Ja:  

☐ In fossiles Gas      ☐ In Kernenergie 

☒ Nein 

Der Teilfonds strebt keine Taxonomie-konformen Investitionen im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie 

an. Dennoch kann es vorkommen, dass er im Rahmen der Anlagestrategie auch in Unternehmen investiert, die 

jedenfalls auch in diesen Bereichen tätig sind. Weitere Informationen zu solchen Investitionen werden, sofern 

relevant, im Jahresbericht offengelegt. 

1Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des 
Klimawandels (Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen siehe Erläuterung am linken 
Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie 
sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
 

Ermöglichende Tä-
tigkeiten wirken un-
mittelbar ermög-
lichend darauf hin, 
dass andere Tätig-
keiten einen we-
sentlichen Beitrag 
zu den Umweltzie-
len leisten. 

Übergangstätigkei-
ten sind Tätigkeiten, 
für die es noch keine 
CO2-armen Alterna-
tiven gibt und die 
unter anderem 
Treibhausgasemissi-
onswerte aufweisen, 
die den besten Leis-
tungen entsprechen. 

 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen 

Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität 

von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen 

des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 

Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 
 

  

*   Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber 

Staaten. 

  

  

0%
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1. Taxonomiekonformität der Investitionen 
einschließlich der Staatsanleihen*

Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles
Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

0%

0%

0%

100%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles
Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Mit Blick auf die  
EU-Taxonomiekonfor-
mität umfassen die  
Kriterien für fossiles 
Gas die Begrenzung der 
Emissionen und die Um-
stellung auf erneuer-
bare Energie oder CO2-
arme Kraftstoffe bis 
Ende 2035. Die Kriterien 
für Kernenergie bein-
halten umfassende Si-
cherheits- und Ab-
fallentsorgungsvor-
schriften. 



  

• Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tä-

tigkeiten? 

 

Der Teilfonds hat keinen Mindestanteil an Investitionen in ermöglichenden Tätigkeiten oder 

Übergangstätigkeiten.  

 sind nach-
haltige Investitionen 
mit einem Umwelt-
ziel, die die Kriterien 
für ökologisch nach-
haltige Wirt-
schaftstätigkeiten ge-
mäß der EU-Taxono-
mie nicht berück-
sichtigen. 

 Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 
mit der EU-Taxonomie konform sind? 

 Der Teilfonds hat keinen festgelegten Mindestanteil. 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

 Der Teilfonds hat keinen festgelegten Mindestanteil. 

  Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird 
mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

  Diese Kategorie kann sich aus Barmitteln, Derivaten und Unternehmen zusammensetzen, für die es 

keine zusätzliche finanzielle Deckung gibt. 

  Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf 
die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist? 

 

 Ja, der DAX® 50 ESG+ Net Return EUR wurde als Referenzbenchmark festgelegt, um festzustellen, ob der 

Teilfonds auf die von ihm geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist. 

 

• Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt beworbenen 

ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet? 

 Gemäß den für Indexsponsoren (einschließlich Benchmark Verordnung) geltenden Vorschriften sollten 

Indexsponsoren bei der Festlegung und/oder Anwendung von Indexmethoden für regulierte Indizes 

angemessene Kontrollen/Sorgfaltspflichten festlegen. 

  

• Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode sicher-

gestellt? 

 Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des 

Index nachzuvollziehen und dabei die Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des 

Index zu minimieren. 

  

• Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex? 

  Der DAX® 50 ESG+ Net Return EUR ist ein Aktienindex, der auf dem HDAX® basiert, der alle Unternehmen 

umfasst, die im DAX®, MDAX® und TecDAX® enthalten sind. Der DAX® 50 ESG+ Net Return EUR wählt 

aus dem Anlageunversum des HDAX® 50 Unternehmen, die auf Grundlage von ESG- Kriterien (Umwelt, 

Soziales und Unternehmensführung) besonders nachhaltig beurteilt werden aus und schließt 

Unternehmen aus, die eine negative Auswirkung auf bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren haben und 

bestimmte Ausschlusskriterien erfüllen und die die Ausschlüsse für die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe 

a) bis g) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 in der jeweils geltenden Fassung genannten Unter-

nehmen berücksichtigen. 

  

Bei den  
Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 
das Finanzprodukt 
die beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht. 



  

• Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden? 

  https://stoxx.com/index/daxesgpn/ 

  Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 
 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  
 
www.amundietf.com 

 

https://stoxx.com/index/daxesgpn/
http://www.amundietf.com/

